
hungsweise davon ab, inwieweit der Unfall vorwiegend von
dem einen oder dem anderen Teil verursacht worden ist.
§ 17 I StVG regelt daher den internen Ausgleich zwischen
den Gesamtschuldnern.125 Bei der Bestimmung der Haftungs-
quote ist zunächst von der jeweils bestehenden Betriebs-
gefahr auszugehen, die jeden Fahrzeughalter grundsätzlich
gleichermaßen trifft. In die Abwägung der Verursachungs-
beiträge sind anschließend gefahrerhöhende Umstände auf-
zunehmen. Das können beispielsweise Fahrfehler oder Regel-
verstöße (die sich aus der StVO ergeben) sein.

Eine Besonderheit gilt, wenn der Unfall für einen Beteiligten
ein sog. unabwendbares Ereignis war. Dann ist seine Haftung
im Innenverhältnis gegenüber den anderen Unfallbeteiligten
ausgeschlossen, § 17 III StVG. Die Haftung des Fahrzeughal-
ters im Außenverhältnis bleibt davon jedoch unberührt. Dies
ist der wesentliche Unterschied zur früheren Regelung, die
auch die Haftung im Außenverhältnis für ein unabwendbares
Ereignis ausschloss (§ 7 II 2 StVG aF bis 2002). Ein un-
abwendbares Ereignis liegt allerdings nicht vor, wenn der
Unfall auf einem Fehler der Beschaffenheit des Kraftfahr-
zeugs oder auf einem Versagen seiner Vorrichtungen beruht,
da dies eine typische Betriebsgefahr ist. Ein unabwendbares
Ereignis liegt nur dann vor, wenn sich ein Risiko aus einem
fremden Gefahrenkreis realisiert.126 Der BGH verlangt nicht
bloß die Reaktion eines „Idealfahrers“, der alle Verkehrsvor-
schriften einhält und sich in der Gefahrensituation optimal
verhält, sondern, dass sich der Idealfahrer schon gar nicht in
die Gefahrensituation gebracht hätte, indem er die Gefahren-
situation nach Möglichkeit durch seine vorausschauende
Fahrweise bereits vermeidet.127 Liegen diese Voraussetzungen
vor, reduziert sich die Haftungsquote des Einzelnen auf null,
aber nur im Innenverhältnis beim Ausgleich der ebenfalls
gesamtschuldnerisch haftenden Anspruchsgegner.

Der Standardfall zweier kollidierender Fahrzeuge ist durch
eine Verweisnorm in § 17 II StVG geregelt. Danach gelten

die skizzierten Grundsätze der Schadensverteilung, die für
den Innenausgleich bei der Schädigung mehrerer nach dem
StVG Haftenden auch in den Fällen, „wenn der Schaden
einem der beteiligten Fahrzeughalter entstanden ist“, § 17 II
StVG. Das bedeutet, dass der eigene Schadensersatzanspruch
des Geschädigten um den Mitverursachungsbeitrag gekürzt
wird, so wie er im Innenverhältnis, bei einer Inanspruchnah-
me im Außenverhältnis, hätte Rückgriff nehmen können.

2. Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer

Eine weitere Besonderheit der straßenverkehrsrechtlichen
Haftung betrifft die Pflicht des Halters, eine „Haftpflichtver-
sicherung zur Deckung der durch den Gebrauch des Fahr-
zeugs … verursachten Personenschäden, Sachschäden oder
sonstigen Vermögensschäden … abzuschließen und aufrecht-
zuerhalten“, § 1 I PflVG. Daher steht dem Geschädigten ein
Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer gem.
§ 115 I 1 Nr. 1 VVG zu, der immer dann gegeben ist, wenn
die Voraussetzungen der Haftungsnorm des § 7 I StVG ver-
wirklicht wurden.

VI. Zusammenfassung

Die straßenverkehrsrechtliche Haftung nach dem StVG be-
inhaltet zum einen die Halterhaftung in Form der Gefähr-
dungshaftung für die von dem Fahrzeug ausgehende Be-
triebsgefahr. Zum anderen regelt das StVG die Haftung in
Form der Verschuldenshaftung des Fahrers, wobei das Ver-
schulden des Fahrers vermutet wird. Im Rahmen der Rechts-
folge sind insbesondere die Haftungsquotelungsvorschriften
der §§ 9 und 17 StVG zu beachten.

(Der Beitrag wird in JA 12/2025 fortgesetzt.)

125 Umfassend dazu auch Brögelmann JA 2003, 872.
126 Vgl. BGHNJW 1988, 3019 (3020).
127 Eingehend BGHNJW 1992, 1684 (1685).
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& SACHVERHALT

Die Gastronomen X und Y sind unzufrieden mit der kulinarischen Vielfalt in ihrer Stadt. Um
diesem Problem zu begegnen, planen sie, einen Feinkostladen zu eröffnen. Es sollen qualitativ
hochwertige exotische und ausgefallene Nahrungsmittel aus aller Welt angeboten werden.
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Um ihre Geschäftsidee umsetzen zu können, benötigen sie Startkapital. Sie entschließen sich,
in der Rechtsform einer KG am Markt aufzutreten. X und Y vereinbaren, selbst geschäfts-
führend tätig zu sein und das unternehmerische Risiko der Haftung erforderlichenfalls mit
ihrem Privatvermögen zu tragen. Zudem wollen sie Kapitalgeber aus ihrem Bekanntenkreis
gewinnen, die beschränkt auf ihre Einlage haften. So suchen sie am Abend des 27.5.2024 –
neben weiteren Bekannten – zuerst den Z auf. X und Y erläutern ihr Geschäftskonzept. Sie
stellen Z in Aussicht, dass sich sein Investment angesichts der Einzigartigkeit des Unter-
nehmens im Zielgruppengebiet mit hoher Wahrscheinlichkeit rentieren werde. Z ist über-
zeugt und erklärt sich bereit, insgesamt 10.000 EUR zu investieren. Diese wolle er in monat-
lichen Raten zu je 1.000 EUR, beginnend zum 1.6.2024, auf das Geschäftskonto der „XY-
KG“ überweisen. X und Y sind einverstanden.

Die XY-KG wird daraufhin im Handelsregister eingetragen und nimmt bereits im Juni ihren
Geschäftsbetrieb auf. Der Feinkostladen ist stark frequentiert. Es gibt aber auch Kritik, da die
durch die Lebensmittelimporte entstehenden Emissionen das sich ohnehin in einer bedenk-
lichen Entwicklung befindliche Weltklima weiter belasteten. Hierdurch wird Z darauf auf-
merksam, dass es sinnvoller sein könnte, den nachhaltigen Anbau regionaler Produkte zu
fördern. Mit Schreiben vom 2.7.2024 erklärt Z gegenüber X, dass er an seiner Beteiligung
nicht weiter festhalten wolle. X drückt sein Bedauern aus, weist aber darauf hin, dass das den
Z nicht von der Zahlung der weiteren 8.000 EUR an die XY-KG befreie. Dieser reagiert
empört. Als Verbraucher sei er besonders schutzwürdig. Es könne ja wohl nicht sein, dass er
trotz Widerrufs künftig noch leisten müsse.

Hat die XY-KG gegen Z einen Anspruch auf Zahlung?

Hinweis: Zu sämtlichen aufgeworfenen Rechtsfragen ist – gegebenenfalls hilfsgutachterlich – Stellung
zu nehmen. §§ 130–137 HGB sind nicht zu prüfen.

Auszug aus der Verbraucherrechte-RL (RL 2011/83/EU):

Artikel 1 (Gegenstand)

Zweck dieser Richtlinie ist es, durch Angleichung bestimmter Aspekte der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf Verträge, die zwischen Verbrauchern und Unternehmern
geschlossen werden, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu erreichen und damit zum ordnungsgemä-
ßen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen.

Artikel 12 (Wirkungen des Widerrufs)

Mit der Ausübung des Widerrufsrechts enden die Verpflichtungen der Vertragsparteien

a) zur Erfüllung des Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrags oder

b) zum Abschluss des Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen abgeschlossenen Vertrags,
sofern der Verbraucher dazu ein Angebot abgegeben hat.

& LÖSUNG

A. HAT DIE XY-KG GEGEN Z EINEN ANSPRUCH AUF ZAHLUNG?

Die XY-KG könnte gegen Z einen Anspruch auf Zahlung von 8.000 EUR gem. §§ 161 II,
105 III HGB iVm §§ 705 I, 709 I BGB in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag haben.

I. Anspruch entstanden

Z hat sich am 27.5.2024 gegenüber der XY-KG verpflichtet, einen Beitrag von insgesamt
10.000 EUR zu leisten. Der Betrieb der XY-KG ist auf den Betrieb eines Handelsgewerbes
unter gemeinschaftlicher Firma gerichtet (vgl. §§ 1 II, 17 I HGB). Die (Haftungs-)Struktur
der XY-KG entspricht derjenigen einer KG gem. § 161 I HGB. Die KG ist gem. §§ 161 II,
105 II HGB rechtsfähig. Sie kann Z in Anspruch nehmen. Der Anspruch gem. §§ 161 II,
105 III HGB iVm §§ 705 I, 709 I BGB in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag ist
entstanden.

II. Anspruch erloschen

Der Anspruch könnte (teilweise) erloschen sein.

KG-Gesellschaftsvertrag
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